
AMTSBLATT
DES KREISES OLKUSZ.

A b o n n e m e n tp re is  v ie r te ljä h r lic h  3  K. N r. 7 .  O lk u s z , a m  1. A p r il 1 9 1 6 .

INHALT: 131. Spende. — 132. W arnung (Falsche Fünfrubelnoten). — 133. Führung der Standesregister der 
evang.-augsburgischen Gemeinde. — 134. Jüdische Chaiders. 135. Feuerversicherung. — 136. Einführung
von Gesundheitspassierscheinen für Pferde. 137. Passwesen. — 138. Richtpreise. — 139. Meldewesen. — 
140. V erkehr bei Nacht. — 141. Beschädigungen von Telegraphen u. Telefonleitungen. — 142. Approvisio- 
nierung. — 143. Ü berbrückung von Deckungen. — 144. Fleischlose Tage. — 145. Grenzverkehr m it Galizien. — 
146. Freie Stellen bei der Heeresbahn. - 147. Tabakm onopol. — 148. Eröffnung der Lehrerbildungsanstalt
in J§drzejöw. — 149. Kundm achung. — 150. D ecktaxe für die Bedeckung von Stuten. — 151. Anwerbung 
der landw irtschaftlichen Arbeiter. — 152. Kundm achung. — 153. Preistreiberei. — 154. Steckbrief. — 155. Abo- 
nem ent des Verdgsblattes des M. G. G.

131. 

Spende.
Zur Linderung des unter der jüdischen Bevölke

rung des Kreises herrschenden N otstandes habe ich 
ab 1. April 1916 bis au f W eiteres die Auszahlung 
nachstehender m onatlicher U nterstützungen angeordnet:

F ür O lk u s z .............................................. 200 K
F ü r S la w k ö w    50 »
F ü r P i l i c a .................................................. 100 »
F ür W olbrom  ......................................... 100 »
F ü r Zarnowiec .  ...........................  50 »

132. ;
Warnung.

Von unbekannten T ätern  sind in letzter Zeit fal
sche Fünfrubelnoten in Verkehr gesetzt worden.

Dieselben sind aus zwei dünnen Papierblättern 
us annnengeklebt, welche jedoch, wenn m an sie zwi

schen zwei befeuchteten Fingern in entgegengesetzter 
Richtung andrückt, auseinandergehen. Die gefälschten 
Fünfrubelnoten kann m an auch dadurch von den ech
ten unterscheiden, dass die W asserzeichen auf befeuch
teten Notenpapier hervortreten.

Hierauf w ird die Bevölkerung des Kreises auf
m erksam  gemacht.

133. 

Die Führung der Standesregister der ewang. 
augsburgischen Gemeinde.

Auf Grund der Verordnung des A rm eeoberkom 
m andos von 23. April 1915 § 3 wurde der Herr P a
stor der evangeliscli-augsburgischen Gemeinde in Kielce 
mit der Führung der Standesregister der evang.-augs
burgischen Gemeinde betraut.

Alle Standesam tlichen E intragungen für die evan
gelischen Bewohner des hiesigen Kreises werden am 
Pfarrort zu Kielce vollzogen werden.



2

ad Praes. Nr. Res. 409. v. 21, 3. 916. 
Jüdische Chaiders.

134. 

Kundmachung
betreffend die sanitätsnidrigen Zustände in den jüdischen 

Schulen (C haid er).

An alle G em eindevorstände und k. u. k. Gend. Post. 
Kommandos!

Die Gemeindevorstände werden aufgefordert un 
verzüglich alle jüdischen, rituellen Schulen (Chaiders) 
kommissionell und unter Assistenz eines Gendarm en 
einer genauen Besichtigung zu unterziehen, die konsta
tierten  sanitätsw idrigen Zustände festzustellen und die 
verantw ortlichen Eigentüm er, beziehungsweise Leiter 
dieser Schulen zu verhalten, dass die konstatierten 
Mängel, Unreinlichkeit etz. binnen 14 Tagen beseitigt 
werden.

Bei Besichtigung dieser Schulen ist auf das Lo
kal, L icht im Schulzimmer, Zugang zu dem Lokale, 
Ventilation, Reinlichkeit und Ordnung, Zustand der 
Schulbänke, Reinlichkeit und G esundheitszustand der 
Lehrer und der Schulkinder, Reinlichkeit im Hofe und 
in der nächsten Umgebung des Schullokales, und das 
Vorhandensein und den Zustand des Abortes, sowie 
auf den Umstand, ob die Schulkinder gutes und ge
sundes W asser zum  Trinken haben, acht zu geben.

In den Orten, wo Arzte ansässig sind, ist dieser 
kom m issioneilen Untersuchung auch der Arzt zu zu
ziehen.

Nach der Kommission, die m öglichst genau durch 
zuführen ist haben die Gemeindevorstände dem k. u. 
k. K reiskom m ando einen ausführlichen Bericht über 
die Anzahl und den sanitären Zustand in den einzel
nen jüdischen Schulen (Chaiders) im Bereiche der Ge
meinde, vorzulegen. Auch negative Berichte sind anher 
zu senden.

Die Berichte sind genau nach dem  vorliegenden 
Schema zusam m enzustellen:
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Die Chaiders welche binnen 14 Tagen nicht in 
den gehörigen Stand gesetzt werden, w erden ge
schlossen.

Die Berichte sind auf ganzen Bögen, rein, leser
lich und genau nach diesem Muster zusamm engestellt, 
sofort nach dem  Ablauf des festgesetzten 14 tägigen 
Term ines dem  k. u. k. Kreiskom m ando zuversichtlich 
vorzulegen.

135. 

Feuerversicherung.
Der Feuerver|ichenuingsgesellschaft auf Gegen

seitigkeit im W arschau wunde gestattet, die Agenden 
der in Kongress-Polen bestehenden obligatorischen 
Feuerversicherung auch im Bereiche des Mil.-General-
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gouvernements ibrlizuführon. In Lublini w ird eine Ver
tretung der W arschauer Zentrale gebildet werden, w el
che die Agenden der Gesellschaft im ho. V erw altungs
gebiete leiten wird. Die V ersicherungspräm ien werden 
durch die Gemeindeämter eingeizogen und in die Kreis
kassen abgeführt.

Die Gesellschaft hat die Ernennung aller’ Beamten 
bei den Kreisverwaltungsstellen den betreffendein Kreis
kommandos bekanntzugeben, worauf die Veröffentli
chung deren Namen im  Amtsblatt te erfolgen wird.

Beim V orhandensein triftiger Gründe können die 
Kreiskomunandos die Absetzung eines Beamten von 
seinem Posten verfügen.

Die Angestelltem der Gesellschaft haben das Recht 
die von der H auptverw altung festgesetzten Abzeichen 
zu tragen.

136. 

Einführung von Gesundheitspassierscheinen 
für Pferde.

Jedes eingespammte Fuhrw erk, sowie jedes ein
zelne Pferd, welches die Gemeindegrenzen überschreiten 
soll, muss m it einem Viehpass beteilt werden.

Dieser Viehpass ist auf der Rückseite m it nach
stehender Klausel zu versehen: »Ich bestätige, dass das 
Gehöft des Pferdebesitzers von ansteckenden Pferde
krankheiten frei ist«.

Die Passierscheine sind von den Gemeindeämtern 
unentgeltlich auszuferligen und m it dem Amtssiegel zu 
versehen.

F ü r die W ahrheit der Klausel sind die Aussteller 
verantwortlich.

Die D urchführung dieser Verordnung w ird von der 
Gendarmerie überwacht.

137. 

Passwesen.

An alle Gemeindevorsteher!

Es sind Fälle vorgekommen, dass Reisepassinha
ber in ihren Reisepässen ohne W issen des Kreiskom
m andos eigenm ächtig lose unpaginierle B lätter ange- 
heflet haben.

Dieser Vorgang ist unzulässig und w ird als Ver
letzung der PassvO'g M ’ril'ten bestraft.

Das Anbringem von losen Blättern in  die Reise
pässe kann nur durolf die zuständige Passbehörde er

folgen, welche die angeheftoleii B lättern zu paginieren 
und dies am tlich zu bestätigen hat.

Dies ist zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

M. G. G. Präs. 1.400/16.

138. 

Kundmachung.
Das k. u. k. K reiskom m ando in Olkusz hat für

den Bereich des Kreises Olkusz für die Zeit vom
1. bis 30. April 1916 folgende Richtpreise festgesetzt.

Die hier angeführten Preise sind nicht Höchst
preise, sondern Richtpreise und haben den Zweck, den 
Verkäufern und Käufern eine allgemeine R ichtschnur 
für die Angemessenheit der Preisbildung zu geben.

Vom Kreiskomm ando in Olkusz wird auf Grund 
der M. G. G. Verordnung Zahl 1.400/16 Folgendes
angeordnet:

Alle Geschäftsleute oder andere Personen, welche 
gewerbmässig in offenen Verkaufsgeschäften oder auf 
dem M arkte nachstehend bezeichnete Lebensm ittel oder 
unentbehrliche Gegenstände des täglichen Bedarfes feil
halten oder verkaufen, sind verpflichtet den Preis die
ser feilgehaltenen Waren in dem, den Kunden zugän
glichen Geschäftsräume, an dem V erkaufsstande oder 
M arktplatze an der W are selbst oder einer deutlich 
sichtbaren Stelle (Schaufenster, Eingangstüre, Verkaufs
tisch) in gut lesbarer Schrift nach Qualität und Q uan
titä t ersichtlich zu machen.

Die Q uantitätsangabe hat nach dem gebräuchlichen, 
russ. Gewichte oder Masse, die Preisangabe aber nur 
ausschliesslich in Kronenwährung zu erfolgen.

Das Verlangen höherer Preise als der in der 
Preistabelle oder an der W are selbst ersichtlich ge
m achten, sowie die Angabe eines unrichtigen Preises, 
welcher dem wirklichen W erte oder der Qualität der 
W are nicht entspricht, wird im Sinne der Verordnung 
des A. O. K. Op. Nro 38 vom 15. Septem ber 1915 
mit einer Geldstrafe bis zu 2000 K. oder mit Arrest bis 
zu 6 Monaten bestraft.

Neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe 
bis zu 2000 K. verhängt werden.

Verkaufs Verweigerung zu den festgesetzten P rei
sen, Verheimlichung der W are oder boshafte Ver
nichtung derselben wird noch schärfer geahndet und 
zwar: m it Geldstrafe bis zu 20.000 K. oder mit Arrest 
bis zu einem Jahre. Neben der Freiheitsstrafe kann eine 
Geldstrafe bis zu 20.000 K. verhängt werden: ausserdem  
kann die Sperre der Betriebsstätten und der Verlust der 
Gewerbeberechtigung ausgesprochen werden.
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Vom Kreiskommando als angemessen erkannter höchster 
Preis. 

Fleisch- Selch- Fett- und Wurstwaren.
In O rtschaften, die n icht an der Bahn gelegen sind, 
kann  ein 4°/0 Zuschlag zum  Richtpreise zugerechnet

werden.
Gros Klein

handel handel
1 Pud 1 Pfund
K h K h

Rindfleisch m it Knochen . . . . . . 26 — 1 20
Rindfleisch ohne Knochen . . . . . — — — —
L u n g e n b ra te n ...........................  . . . -  — 2 —

K a lb f le isc h ........................... ..... . . -  — —  —
Schaffleisch ..................................... . . — — 1 20
S c h w e in f le is c h ................................ . . 62 — 1 60
S elchfle isch ......................................... .  . —  — 1 90
grüner Speck und Schm eer . . . . . —  — 3 —
geräucherter S p e c k ....................... 3 —
S c h w e in e s c h m a lz ........................... 3 35
R in d s fe t t .............................................. .  . — 1 50
M arg arin esch m a lz ........................... . . -  — 3 30
Pflanzenfett .................................... 2 40
gewöhnl. W u r s t ................................ . . —  — 1 80
K rakauer W u r s t ........................... 2 20
P re s s w u r s t ......................................... — 1 80

Geflügel, Fische:
Gros Klein

handel handel
1 Pud 1 Pfund
K h K h

G ä n s e .................................................. 1 80
E n t e n .................................................. 1 50
H ü n n e r ........................... 1 Stück . . . — - - 4 —
K a r p f e n .............................................. 2 —
H e c h te ...........................  » . . — — 2 __
S e e f is c h e ....................... » . . — — 1 10
Häringe (gesalzen) . . 1 Fass nach

Gattung v o n ................................ 200 — 300 —

Mahl- und Schalprodukte, Brot:
(am tlich festgesetzte Preise).

W eizen v o llm eh l................................ . . — — 20
W eizen sch ro tm eh l............................ —  18
R oggenvo llm eh l................................ —  19
R og g en sch ro tm eh l........................... . . -------- — 16
K arto ffe lm eh l..................................... —  28
W e iz e n g r i e s .................. ....  , . . —  36
Rollgerste (G raupen) gross . . . — 21

» » m ittel . . . . . — — —  22
H i r s e .................................................. . . — -  40
B u c h w e iz e n ..................................... . . —  — 1 10
R e i s ....................................................... . . — — — —
Bruchreis — — — —

Gras- Klein
handel handel
1 Pud  1 Pfund
K h  K h

Brot Nr. 1 .................................................. ...............— 22
Brot Nr. 2 .........................................  — — — 20

Hülsenfrüchte:
Grass- Klein
handel handel 
1 Pud 1 Pfund
K h K h

Erbsen ganz . ■.....................   13 — — 35
Erbsen g e sc h ä lt ......................................... — — — —
L in s e n ................................ ....  — — — —
Bohnen  ......................................... 22 — — 60

Milch Eier, Mohlkereiprodukte:
V o llm ilch ........................... Quarta . . .  — — — 40
M agerm ilch .......................................................— — — —
Topfen .........................................  — — — 60
T ischbutter . . .  » . . .  — — 2 90
K ochbutter . . . .  » . . .  — — — —
Harte (Schweizer Käse) » . . .  — — 3 50
W eicher (R ahm ) . . .  » . . .  - — 2 40
Eier ( f r is c h ) ...................... I Stück . . .  — — — 08
Eier (eingelegt) . . » . . .  — — — —

9

Spezereiwaren, Gewürze:

Kaffee ( r o h ) ..............................................  95 -  2 75
(bis 5 Kronen)

Kaffee (g e b r a n n t ) ......................................... — — 3 50
(bis 6 Kronen)

Zucker (in B r o d e n ) .......................................18 — — 54
» ( W ü r f e l ) ...........................................— — — —
» ( K r i s t a l l ) ............................   — — — —
» (Staub, S a n d ) ................................. — — — —

Thee ...........................................................  220 — 5 50
(bis 8 Kronen)

K a k a o ...........................................................  200 -  5 —
Schokolade (g e w ö h n l.) ...........................  130 — 3 50
S a l z .................................................................... — — — 11
P fe f f e r ................................................................— — 3 20
K ü m m e l   -  — 1 —
S p e i s e ö l  — — 6 50
Essig I Hektoliter 80- I L i t e r   2 50

Gemüse (nach Jahreszeit):
Kartoffel I Koretz 240 f. 6 20 l/i Koretz . • ■ 1 80
K r a u t ..................................................  .   — 20
Gelbe R ü b e n .................................................. — — — —
Rote R ü b e n  — — — 10
Z w i e b e l ........................................................... — — — 40
K n o b la u c h .......................................................— — 2 40
K r e e n  — — 1 —



Obst und Obst-Konserwen: 139.
Gross
handel 
1 Pud 
K li

A p f e l ................................................................ —
Pflaum en ( g e d ö r r t ) .....................................45 —
P f la u m e n m u s s ..............................................— —

Getränke:
(nach  F ak tu ra  bis 25°/0 Gewinn).

W e i n ................................................................ — —
B i e r .................................... . I Liter . .
Brantwein . . . . . .  » . . — —
B u m ............................ » . . — —
Sodawasser ..............................................— —

Schlachtvieh:

Ochsen  ......................................... 26 —
Stiere  ..............................................26 —
K ü h e ............................................................24 —
Jungvieh (B e in v ie h )   . . — —
K ä lb e r ...........................................................................
Schweine .................................................. 62 —
S c h a fe ............................................................— —

Futterartikel:
(Amtlich festgesetzter Höchstpreis bis 14 K.)

Heu I Pud 1-70 I Pud ...........................  2 -
Stroh I Pud — 85 I P u d ............................-  — 1 —
Z u c k e r r ü b e n ..............................................— —
Futterrüben . . . .  6 Pud . . 8 — — —
Ölkuchen I Pud 3 40 I Pud • . . . — — 3 60

(beschlagnam t)
P fe rd e b o h n e n .................................................. — — -  —
W ic k e .................................... 6 Pud . 4 5  — — —

(nur zur Saat.)

Beheizungs-, Beleuchtungs- und Reinigungsmaterial:

Brennholz hart . . . . m3 . . — — 9 60
Brennholz weich . . . m3 .  . — 9 60
S te in k o h le ........................... 6 Pud . . 4 08 6 Pud 4 38
K o k s ................................ — — — —
P e t r o l e u m ....................... 1 Kg- . . — — 75
B rennspiritus . . hl. 420‘- Liter . 5 30
Zündhölzchen 10 Schacht. 28 h 1 Schacht. — 03
gewöhnl. Stearinkerzen 1 Kg. 4 — 4 50

» Kernseife . , 65 2 50
» Schmierseife — —  —

K ris ta llso d a ....................... . i Pud . . 14 — — 40
Häksel (S troh) . . . . 6 Pud . . 16 — — —
K l e i e .................. .... 6 Pud . . 16 — — 08

Meldewesen.
Im Nachhange ;z,u der im Amtsblatte vom 10. April 

1915 Nr. 3 verlautbarlea§ K undm achung werden säm m t- 
liche W öjls und Soltyse aufgefordert für die striktesiLe 
E inhaltung der Vorschriften über das Meldewesen Sorge 
zu tragen.

Es ist daher auf ortsübliche W eise in  allen O rt
schaften erneuert zu verlautbaren, dass jeder U nter
standsgeber jeden bei ihm  übernachtenden U nter- 
sitaodsnehmer beim  W öjt oder beim  Sollys nach dein 
Eintreffen sofort anzumelden und nach der Abreise ab- 
zumelden hat.

Behufs leichterer Fremdenkomtrolle w ird  ange
ordnet, dass alle W öjts und Soltyse eigene Frem den
bücher zu führen haben, in  welche alle die Ortschaften 
passierenden frem den Personen einzutragen sind.

Alle 10 Tage haben die Soltyse einen noniimativen 
Rapport über die ihre Orte passierendem  Freniden- 
personen den W öjts vorzulegen.

W öjts und Soltyse, welche diese Anordnungen 
nicht einhalten werden, werden strenge bestraft und  von 
ihrem  Amte abgesetzt werden.

Die Gendarmerieposten werden beantragt, sich ge
legentlich der Patrouillengänge von der D urchführung 
dieser A nordnung zu überzeugen und eventuelle dies
bezügliche Anstände dem Kreiskomm ando zur Anzeige 
zu bringen.

140. 

Kundmachung.
Mit Rücksicht auf die im Laufe befindlichen A n

bauarbeiten sowie auf die bevorstehende w arm e J a h 
reszeit gestatte ich a u c h  b e i  N a c h t  den W agen- 
verkehr m it Lebensmitteln, die dem Verderben leicht 
unterliegen (Fleisch, Butter, Käse eitz. etz.).

Diese Fuhrw erke m üssen jedoch m it einer W a
gentafel — enthaltend den Vor- u. Zunam en sowie den 
W ohnort des Fuhrwerksbesitzers — versehen und m it 
einer Wagen! aterne beleuchtet sein.

141. 

Kundmachung.
Zufolge Erl. des k. u. k. Mil.-Gen.-Gnuv. vom 

15. März 1916, IV. Nr. 7184/16 bringe ich neuerlich zur 
allgem einen Kenntnis, dass Beschädigungen an T e
legraphen- und Telefonleitungen, ferner jede M anipu
lationen Unbefugter an den Leitungen nach den Kriegs
gesetzen bestraft werden.

Klein
handel 
1 Pfund 

K h
40

1 35

— 50
3 —
4 -

— 60 
-  60 
— 60
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W er einen verbrecherischen Anschlag gegen Te
legraphen- (Telefoin)leitungen vor Verübung der Tat 
voll aufdeckt, oder erfolgte böswillige Beschädigungen 
solcher Leitungen m it Angabe der Täter, ras,ehest beim 
nächsten k. u. k. Kommando, Gendarmerieposten oder 
Poslam le meldet, hat Anspruch auf eine Geldprämie 
von 5 bis 50 K.

142. 

Approwisionierung.
An alle Gemeindevorsteher!

Zwingende Notwendigkeit den Verbrauch an Mehl 
und Brot m öglichst einzuschränken, anderseits um 
vielfachen Unzukömm lichkeiten zu steuern, wird für 
jene Ortschaften, für welche Brotkarten eingeiuhrt sind, 
d. i. in  Olkusz, Rabsztyin, Slawköw, Boleslaw, W ol- j  

brorn, P ilica und Ogrodzieniec verfügt:
1. Nach Anzahl der Bäcker und Mehlkonzessio

nären sind von dem Gemeindevorsteher Ortsrayone 
zu bilden und jedem  ein bestim m ter Rayon zuzuweisen. 
Nur diese dürfen an die Bewohner ihres Rayons Brot 
oder Mehl lahgeben.

Den Bäckern und M ehlhändlem  sind von der Ge
m einde Namensverzeichnisse ihrer Abnehmer einzu- 
händigen, diese zu verständigen bei wem Brot oder Mehl 
zu kaufen, sie verpflichtet sind.

2) An die M ehlhändler und Bäcker im Standorte 
eines Monopolmiagazines (Mühle) darf im vorhinein 
nur der M ehlvorrat für 2 W ochen ausgefolgt werden, 
ebenso sind die Konsum enten gehalten Brot und Mehl 
nur für höchstens eine Woche auf einm al zu beziehen.

Strenge verboten ist es ganze Brotkarten auf ein
mal und gar wie es vorgeikommen im nachhinein  am  
Mpnatsschlusse in Mehl einzufordern.

3) Brot und Mehl ist den Konsum enten erst dann 
zu verabfolgen, wenn sie vorher erklärt haben, dass sie 
keine Getreidfe- und M ehlvorräl? besitzen.

Vor der nächsten BroLkartenausgabe ist diese E r
klärung von jedem  Einzelnen zu fordern und im Ver
zeichnisse der m it Brotkarten Beteilten an betreffender 
Stelle m it der U nterschrift bestätigen zu lassen.

Unwahre Angaben werden wie jeder sonstige 
M issbrauch m it den am tlichen Mehl- und Brotaus
weisen geahndet wenden.

143.
An alle Gemeindevorsteher. j

i
Um die Arbeiten der Landw irte beim F rü h jah rs- 

an bau möglichst zu fördern, gestatte ich, dass zwecks j
Z u f a h r t  zu den Feldern die Deckungen überbrückt 
oder ausgefüllt, D rahthindernisse geöffnet werden, je 

doch nur unter der Bedingung, dass die betreffenden 
Grundbesitzer im Bedarfsfälle den früheren Zustand 
wieder hersteilen.

Dies ist zu verlautbaren.

144. 

Kundmachung.
In Abänderung der K undm achung Nr. 83 dos 

Amtsblattes Nr. 5 ex 1916 werden zulolge Erlasses 
Nr. 17587/16 des M. G. G. M o n t a g  und Freitag als 
fleischlose Tage der Woche erklärt.

An diesen beiden Tagen ist der F l e i s c h  v e r -  
k a u f  u n d  F 1 e i s c h g e n u s s  strenge verboten.

Ausgenommen von diesem Verbote sind belegte 
Brödchein, Wurstwarein und Innereien (Leber, Niere 
efz.).

Zuw iderhandelnde werden auf Grund der Polizei- 
\ero rdnung  vom A. ü . K. vom 19./VII1. 1915 Nr. 30 
e mp f i n d 1 i d i  b e s tra  f l.

Dies ist von den Gemeinde Vorstehern in  den Ge
m einden in ortsüblicher W eise ziu verlautbaren.

145. 

Grenzverkehr mit Galizien.
Auf Grund des § 5 der Verordnung de^ Armee- 

oberkom m aiidanten vom 25. August 1915, Nr. 35 V. Bl. 
und des Einvernehm ens m it der k. k. Galizischen S ta tt
halter ei hat das k. u. k. M ilitär-General-Gouvernememt 
m it dem Erlasse Nr. 6200/B verordnet, wie folgt:

§ 1.

Jene Einw ohner der unm ittelbar an Galizien gren
zenden Kreise des k. u. k. M ihtärgeneralgouvernenients 
in Polen, welche infolge ihrer w irtschaftlichen Betä
tigung auf den öfteren Verkehr über die Grenze ange
wiesen sind, können in den benachbartem galizischen 
Greaizbözirk übertreten, wenn sie m it einem Ausweise 
nach beiliegendem Muster versehen sind.

Dieser vom zuständigen k. u. k. K reiskom m an
danten oder G endarm erieposteiikom m andanten gebüh
renfrei auszuiStellende Ausweis muss nach Ablauf von 
28 Tagen erneuert werden.

§ 2 .

Ebenso können die Bewohner der benachbarten 
galizischen Gremzbezirke bei identischen w irtschaftli
chen Verhältnissen auf das Territorium  des anliegen
den Grenzkreises im Verwaltungsgebiete des k. u. k.
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M ilitärgeneralgouvernemeijts in Polen übertreten, wenn ! 
sie m il einer im § 5 der Vdg. der k. k. g a llisch en  S ta tt
halterei vom 30. Ju li 1915 Nr. 18552 pr. L. Cx. Bl. Nr. 33 
vorgeschriebenen Legitim ation versehen sind.

Diese m it der Person,sbeschreihung und even
tuellen eigenhändigen Unterschrift des Inhabers ver
sehene Legitim ation hat vom zuständigen k. k. Be- 
zirkshauptmanin oder von den von ihm  hiezu erm äch
tigten behördlichen Organen ausgestellt zu sein und 
gilt auf höchstens 28 Tage.

§ 3.

Die in den §§ 1 und 2 erw ähnten Ausweisipapiere 
bereWttigen zum  Überschreiten der Grenze lediglich 
an den in der Legitim ation selbst ausdrücklich bezeieh 
nelen Grenzüberfriflsstellen, sowohl für die H in- als 
auch für die Rückreise.

§ 4.

Bei Feuersbrünsten und Überschwemmungen 
kann dein Rettungs- und Hilfspersonale der Übertritt 
über die Grenze seitens der Grenzwachorgane ohne Aus- 
weisleislung gestattet werden.

§ 5.

Übertretung dieser Verordnung ahndet das K reis
kom m ando innerhalb des im Art. I I l H l  der Verord
nung des Armeeobe,rkommandanten vom 19. August 
1915, Nr. 30 V. Bl. ■festgesetzten Strafausmas'ses u. zw. 
bis zu 2000 Kr. Geldstrafe oder bis zu 6 Monaten Arrest.

F ür den W arenverkehr sind vorläufig die Aus- 
fuhrstellen in Niesulowice-Lgota und Szyce fü r den 
Passantenverkehr sind Passierstellen in  Raclawice, 
Bentkowice, Januszowice, Szklary, Szyce und N iesu
lowice-Lgota.

Grenzausweise stellen vorläufig in beschränktem  
Masse aus: das Kreiskommando, sowie die Gendarm e
rieposten in Slawköw, Boleslaw, Olkusz, Suloszowa, 
Jangrot, Ojcöw und Skala. Das Kreiskomm ando stellt 
diese Ausweise für die E inw ohner der Stadt Olkusz 
aus, die Gendarm erieposten O lkusz-Stadt und Olkusz - 
Bahnhof für die E inw ohner der in ihrem  Rayone ge- 
hörendajj Ortschaften

Anspruch auf diese Erleichterung des Grenzüber
trittes haben n u r die Bewohner des Kreises, welche süd
lich von der Strasse Slawköw, Olkusz, Kocmolöw-Su- 
loszowa, W ielmoza, Golyszyn w ohnhaft sind.

Der Grenzausweis ist gütig nur für den Raum  
bis zur B ahnlinie Sjacaakawa-Trzehm ia-Krakau incl. 
der Stadt Krakau.

146. 

Kundmachung.
Im  Bereiche der k. u. k. Heeresbahn im  O kkupa

tionsgebiete Russisch-Polens werden l a n d e s a n s ä s 
s i g e ,  e h e m a l i g e  E i s c n b a l r n b e d i e n s t e t e  
als Lokomotivführer, Lokomotivheizer, Bautechniker, 
Bauzeichner, B ahnw ärter, Bahnrichter, kommerzielle 
Hilfskräfte, Telegraphisten, Lam pisten, Magazins- und 
S tationsarbeiter, Verschieber, W eichensteller, Zugsbe
gleiter und W erkstättenarbeiter (Professionislen in 
H eizhäusern) unter nachstehenden Bedingungen Ver
wendung finden:

Die Anstellungswerber müssen:
1. Sich zum k. u. k. E isenbahnregim ente frei

willig assentieren lassen;
2. die deutsche Sprache zum Dienstgebräuche be

herrschen;
3. eine vierwöchige Probedienstleistung bei der 

Heeresbalm zur Zufriedenheit absolvieren und
4. die vom Kommando der k. u. k. IlB resbahn  

festgesetzte Prüfung aus dem Verkehrs- und Sigmalvor- 
schriften m it befriedigendem Erfolge ablegen.

N i c h t e !  s e n b a  h  n e r, die eine V erwendung 
bei der Heeresbahn anstreben, können sich unter den 
im Punkte 1 bis 4 genannten Bedingungen gleichfalls 
zum Eisenbahnregim ente freiwillig assentieren lassen.

Nach zufriedenstellender Absolvierung der P ro
bedienstleistung, wozu auch die erw ähnte m it befriedi
gendein Erfolge abgelegte D ienstprüfung gehört, w er
den die Assentierten einzelnen Dienststellen (Stationen, 
Heizhäusern und B. E. Sektionen usw.) zuagjwiesen 
und b e z ü g l i c h  d e r  G e b ü h r e n  d e m  b e i  d e r  
k. u. k. H e e r e s b a h n  e i n  g e t e i l t e n  ü b r i g e n  
P e r s o n a l e  g l e i c h g e s t e l l t .

Diese Gebühren setzen sich wie folgt zusammen:
a) Bahndienstzulage:
von K 5.— für Lokomotivführer,
von K 3.— für Lokomotivheizer, Telegraphisten, 

W erkstättenarbeiter, Biauteohniker, kom m erzielle H ilfs
kräfte,

von K 2.— für Zugsbegleiter, Bauzeichner, B ahn
richter, Verschieber,

von K l . — für W eichensteller, Lam pisten, M aga
zins- und Stationsarbeiter, Bahnw ärter;

b) Löhnung und Faidzulage eines Pioniers von 
zusam m en 36 h, die volle Kriegsverpflegs-Portion sam t 
Tabak in natu ra  oder relu iert per 3 K 12 h  per Tag, 
weiters Bekleidung und Unterkunft.

Die B a h n d i e n s t a u l  a g e n sub a) werden 
erst nach absolvierter Probedienstleistung bei der Hee- 
re-sbahn und nach abgelegter D ienstprüfung ausgefolgl 
werden.



8

W ährend der Probezeit werden vorstehende Ge
bühren sub b) (ohne Bahndienstziulagen) erfolgt.

Gesuche sind an das k. u. k. E isenbahnersalz- 
baon zu richten und ehestens bei den zuständigen 
k. u. k. K r e i s k o  111111 a 11 d e n  einzubringen.

Es w ird ausdrücklich hervorgehoben, dass die 
Angestellten l e d i g l i c h  i m  E i s e m b a h n d i e n s t e  
auf Strecken der k. u. k. Heeresbahn westlich der 
W eichsel verwendet werden.

Auf die Verwendung im einer bestim m ten Sta
tion oder Strecke kann nicht Anspruch erhoben werden.

Assentierte, die bei der Probedien,sfleistung nicht 
entsprechen, bezw. die erw ähnte D ienstprütüng nicht 
bestehen, werden in das nicht aktive D ienstverhältnis 
zurückversetzt.

R a d o m ,  am  20. März 1916.
Der K om m andant der k. u. k. Heeresbahn: 

S c h c i i b l e ,  G eneralm ajor.

147. 

Einführung des Tabakmonopols.
Mit dem 15. März 1916 wurde im okkupierten Ge

biete das Tabakm onopol eingeführt.
F ür den Bedarf der Kreise Olkusz, Dabrowa und 

Miechöw wurde ein Tabakm agazin in Olkusz, Fabrik  
»Westen« errichtet, wo allein die H auptverleger dieser 
Kreise die Tabakm aterialien Sassen werden; den T ra 
fikanten und Privaten darf das Magazin direkt keine 
M at er i ali en aus folg en.

Den Detaillverschlciss an die Konsum enten be
sorgen die Trafiken zu Preisen, welche auf jeder V er
packung ersichtlich sind, ausserdem  muss in jeder T ra 
fik der P reistarif an einer leicht sichtbaren Stelle an 
gebracht sein.

148. 

Kundmachung.
Auf Grund der E rm ächtigung des k. u. k. Armee- 

Oberkommandos hat das M ilitärgeneralgou vernem ent 
die Eröffnung einer k. u. k. Lehrerbildungsanstalt an 
fangs März 1916 in Jedrzejöw an g eo rd flt.

Im  laufenden Jahre w ird der I. und III. Jahrgang 
eröffnet.

Der Unterricht im laufenden Jahre wird bis Ende 
Ju li dauern.

K andidaten haben dem k. u. k. Kreiskonimando 
(Schulinspektorat) in Jedrzejöw ihre schriftlichen Auf
nahm sgesuche unverzüglich vorzulegen. Dem Gesuche 
sind beizuschliessen: T auf- oder Geburtsschein, das zu

letzt erworbene Schulzeugnis, ein vom Am tsarzt aus
gestelltes Zeugnis über physische Tüchtigkeit, ein ge- 
ineindeämLliches, vom zuständigen Geistlichen bestä
tigtes Siltenzeugnis.

Aufnahmsbediiigungen:

A) 1 11 d e n I. J  a h r g a n  g :
1) Das bis Ende Jänner 1915 zurückgelegte 15. Le

hens j ahr.
2) Die absolvierte IV. Klasse einer staatlichen oder 

p r i v a t en M it t el s chu 1 e.
Falls die K andidaten sich m it einem Zeugnisse 

über die absolvierte IV. Klasse nicht ausweisen können, 
werden sic eine AufnaJImsprüiung ablegen müssen.

Anforderungen bei der Aufnahmsprüfung in den ersten 
Jahrgang.

a) Religion: Elem entarkenntnisse aus dem K a
techismus und aus der biblischen Geschichte.

b) Polnische Sprache: ein geläufiges, lau t- und 
sinnrichtiges Lesen; Inhaltsangabe, Disposition, G rund
gedanken und Form  eines Lesestückes; Grundsätze der 
polnischen Syntax; W ortform enlehre und W ortbil
dungslehre; orthographisch fehlerfreie .schriftliche Auf
gabe (Inhaltsangabe, Erzählungen etz.).

c) Geographie: Verständnis des Globus; allgemeine 
Übersicht der Erdteile und Meere; allgemeine K ennt
nis der H eim at und der europäischen Staaten.

d) Geschichte: Bekanntschaft m it den w ichtig
sten Begebenheiten der vaterländischen Geschichte.

e) Rechnen: die G rundrechnungsarten in ganzen 
und gebrochenen Zahlen; praktisches Rechnen nach der 
Schlussmethode.

f) Geometrische Form enlehre: die wichtigsten Be
griffe aus der geometrischen Form enlehre.

g) Naturgeschichte und Naturlehre: Kenntnis der 
wichtigsten vaterländischen Tiere, Pflanzen und Mi
neralien; gewöhnlichste und leicht erklärliche physi
kalische Erscheinungen und Apparate.

h) Die Schönschreiben und Zeichnen erw or
benen Fähigkeiten sind durch Vorlage von H ausarbei
ten nachzuweisen.

B) I n d e n  III. J a h r g a n g :
1) Das vollstreckte 17. Lebensjahr.
2) der absolvierte II. Jahrgang  einer öffentlichen 

oder privaten Lehrerbildungsanstalt, eventuell VI. K las
se einer Mittelschule.

: Sonst können K andidaten in  den dritten Jahrgang 
aufgenom m en werden, wenn das A ufnahm sprüfungs
ergebnis hoffen lässt, dass sie in anderthalb JaÄren 
die bei der M aturitätsprüfung geforderten Kenntnisse 
sich anzueignen im  Stande sein werden.
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Der Unterricht in der k. u. k. Lehrerbildungsanstalt ist 
unentgeltlich.

Bei der Lehrerbildungsanstalt w ird ein durch das 
Bürgerkomitee errichtetes In ternat eröffnet werden m it 
der M onatszahlung von 50 Kronen.

F ü r fünfzig arme und gut lernende Zöglinge w er
den vom Staatsfond Stipendien in der Höhe von je 
50 Kronen m onatlich für Bestreitung der E rhaltungs
kosten im  In ternat gewidmet.

Separate Aufnahmsgesuche in das Internat, sowie 
Gesuche um  eventuelle Befreiung (gänzlich oder nur 
teilweise) von der E inzahlung sind unverzüglich an 
das Schulinspektorat in Jedrzejöw zu richten.

Der Prüfungsterm in w ird den Interessenten sei
tens der A nstaltsdirektion bekannt gegeben werden.

149. 

Kundmachung.
In der Zeit der Operationen und der feindlichen 

Invasion wurde Kriegsgut, sonstiges Staats- und P ri
vateigentum  teils entwendet, teils unterschlagen oder 
als F und verheim licht, wodurch Diebstahl, V erun
treuung oder Betrug begangen wurde.

In der Annahme, dass viele der Täter sich nur 
durch die ihnen aufgestosscinen Gelegenheit zu der An
eignung des fremden Gutes haben verleiten lassen, w er
den alle, welche hiedurch der M ilitärverw altung oder 
Privatpersonen Schaden zugefügt haben, aufgefordert, 
das P  ihrem  Besitze befindliche fremde Gut, welcher 
Art im m er freiwillig her ausgegeben und gleichzeitig 
aufm erksam  gemacht, dass die freiwillige Herausgabe 
des frem den Gutes unter allen Umständgn einen Mil
derungsgrund bilden wird, und dass bei D iebstahl und 
V eruntreuung die auf diese A rt vorgeschehener A n
zeige bewirkte Gutm achung des ganzen Schadens den 
Täter sogar slVaflos macht.

Kriegsgut oder sonstige Staatseigentum  ist beim 
Kreiskomm ando oder bei der Gendarm erie zu h in ter
legen.

Gegenstände des Privateigentum s sind dem E igen
tümer zurückzustellen; wenn der E igentüm er aber u n 
bekannt oder abwesend wäre, beim Kreisgerichte zu 
hinterlegen.

150. 

Entrichten der Decktaxe für die Bedeckung 
der Stuten.

Über Auftrag des M. G. G. w ird kundgem acht, 
dass die Decktaxe für das Belegen der Stuten in der

k. u. k. Beschältstation in Olkusz nicht in  Rubeln, son
dern in K ronenw ährung zu entrichten ist.

151. 

Aviso.
Das k. k. M inisterium  des Innern hat den Leiter 

des Bezirksarbeitsam tes in Neu-Sandez, Josef Schiffler 
gemäss der Vdg. 31 des A. 0 .-K om m andanten vom 
19./III. 1915 m it der Anwerbung landw irtschaftlicher 
Arbeiter im Okkupationsgebiete betraut.

Der Genannte ist seitens der Behörden bei D urch
führung dieser Aktion zu unterstützen jedoch unter 
W ahrung der Interessen der hiesigen Landw irtschaft.

152. 

Kundmachung
Die k. k. priv. ösLerr. Credit-A nstalt für Handel 

und Gewerbe in W ien — Filiale Lublin teilt mit, dass 
ih r gleich der Gemeinsamen F iliale der kais.-kön.-priv. 
öster. Länderbank und ungarischen Eskompte und 
W echsler-Bank für Polen in Dabrowa auch ihr seitens 
der Zuckerzentrale in  W ien der Verkauf von Exportzu
cker in dem Okkupationsgebiet übertragen wurde, -wo
von säm tliche Zuckereinkäufer Kenntnis nehm en wollen.

153. 

Preistreiberei.
Das Gericht des k. u. k. Kreiskommandos (Z ivil

abteilung) in Olkusz hat folgende Personen wegen 
Übertretung der Verordnung des A. 0 . K. vom 15./9. 
1915, Z. 38 V. B. der k. u. k. M ilitärverw altung in  Po
len, IX. Stück (Preistreiberei) verurteilt:

I. den Win cen ty Guzik, Bäcker aus Chechlo, Ge
m einde Boleslaw m it dem Urteile vom 6. März 1916 
G. Z. U. 35/16, zu einer Geldstrafe von 35 K.,

II. die Sitanislawa Kaziröd, Tochter des K auf
m anns Szymon aus Podzamcze, Gemeinde Ogrodzie- 
niec, m it dem Urteile vom 13. März 1916 G. Z. U. 36/16 
zu einer Geldstrafe von 35 K.,

III. den W ladyslaw Stolarski, H äusler aus Sm ar- 
dzowice, Gemeinde Cianowice, m it dem Urteile vom 
22. F ebruar 1916 G. Z. U. 30/16, zu einer Geldstrafe 
von 35 K.
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154. 

Steckbrief.
Stefan Kazibucki aus Zamowiec, 23 Jahre  alt, 

röm .-kath., ledig, m ittelgross untersetzt, hat blasse»' 
ovales Gesicht, blonde Haare, solchen Schnurrbartan- 
flug, graue Augen, w ar m it schwarzen hocke, Zeug
hose, Schaftstiefeln und schwarzer Karppe bekleidet, — 
ist nach Verübung eines Ei nbi'ii^hdiebsLah 1 es flüchtig 
geworden.

Derselbe ist im Falle seiner Aufgreifung an den 
nächsten Gendarm erieposten bzw. an  das Gericht des 
k. u. k. Kreiskommandos in Olkusz abzuliefern.

155. 

Abonement des Verordnungsblattes des M ilitä r-  
Generalgouvernements.

Das V erordnungsblatt des M ilitär-G eneralgouver
nements kann von Priva,tparteien gegen Erlag der P rä 
num erationsgebühr im  Betrage von 2 Kronen für eine 
Serie von 10 aufeinanderfolgenden Stücken beim K reis
kom m ando bezogen werden.

Einzelne Stücke dieses V erordnungsblattes sind 
zum Preise von 20 Heller erhältlich.

Den Ahonenten w ird das V erordnungsblatt d i
rekt, oder im Wege des Post zugestellt werden.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Krakow. — D ruk W. L. Anczyca i Sp.


